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Kontaktbereichsbeamter der Polizei

Verwaltungsgebäude, Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt,
Tel.: 03 63 73/9 90 85
Sprechzeiten:
dienstags  .................................................................  16.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ortsbrandmeister der Gemeinde und Stellvertreter

Ortsbrandmeister Christian Mechelt  ............  0174/9130752
stell. Ortsbrandmeister Stefan Schindler  .............  0173/3655649

Schiedsstelle der Gemeinde Buttstädt

für die Ortschaften Buttstädt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, 
Großbrembach, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, 
Mannstedt, Olbersleben und Rudersdorf

Sprechzeiten der Schiedspersonen

Die Sprechstunde der Schiedspersonen finden in „geraden“ Kalender-
wochen dienstags von 17.00 bis 18.00 Uhr im Verwaltungsgebäude 
der Gemeinde Buttstädt, Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt, Zim-
mer 4, statt.
Die Schiedsstelle ist für die im § 380 der Strafprozessordnung vorge-
schriebenen Sühneversuche bei den Vergehen:

1. des Hausfriedensbruches (§ 123 Strafgesetzbuch StGB)
2. der Beleidigung (§§ 3, 185 bis 187a und 189 StGB)
3. der Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 StGB)
4. der einfachen, gefährlichen und fahrlässigen Körperverletzung (§§ 

223, 223a und 230 StGB)
5. der Bedrohung (§ 241 StGB)
6. der Sachbeschädigung (§ 303 StGB)

und für einen Sühneversuch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach 
Maßgabe des Thüringer Schiedsstellengesetzes vom 17. Mai 1996 
(ThürSchieStG) sowie der in 1/97 erlassenen Durchführungsvorschriften 
zum ThürSchStG zuständige Vergleichsbehörde.
Hendrik Blose
Bürgermeister

Netzwerk Regenbogen e.V.

 

Sömmerdaer Tafel/ 
Ausgabestelle Buttstädt

Kirchstr. 2, 99628 Buttstädt
Telefon: 036373/998794

Öffnungszeiten

Dienstag 14 - 16 Uhr Ausgabe
Mittwoch 10 - 12 Uhr Neuregistrierung
Donnerstag 14 - 16 Uhr Ausgabe

Projekt ThINKA Landkreis Sömmerda

Kontaktbüro Buttstädt

Thüringer Initiative für Integration, 
Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung

Zielgruppe: 
Das Projekt richtet sich generationsübergreifend an alle Bewohner:innen 
der Landgemeinde Buttstädt, ungeachtet ihrer sozialen oder kulturellen 
Herkunft.
Aufgaben des Kontaktbüros sind u.a.:

- Unterstützung bei Problemen und Sorgen
- Vermittlung an zuständige Kooperationspartner:innen -

Beratungsangebote
- Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten

Auf einen Blick

Notrufe

Notrufe bei Havarie
Wasser
Buttstädt, Ellersleben, Großbrembach, Guthmannshausen,
Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben:
BeWA Sömmerda Trinkwasser ...................................  08 00 / 0 72 51 75
Zentrale ........................................................................  0 36 34 / 6 84 90
Eßleben-Teutleben, Rudersdorf:
Apoldaer Wasser GmbH  .................................................  0 36 44 / 53 90

Abwasser
Buttstädt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Guthmannshausen,
Hardisleben, Mannstedt, Olbersleben:
BeWA Sömmerda ........................................................ 08 00 / 3 63 48 00
Zentrale ......................................................................... 0 36 34 / 6 84 90
Großbrembach, Kleinbrembach:
AZV Scherkondetal Vogelsberg  .................................  03 63 72 / 9 03 56
........................................ oder 03 63 71 / 5 40 15 und 03 63 71 / 5 28 88
Rudersdorf
Apoldaer Wasser GmbH  .................................................  0 36 44 / 53 90

Strom
Thüringer Energie, Ulmenallee 3, 99631 Weißensee:
.........................................................................................  03 63 74 / 31-0

Versorgung mit Flüssiggas in Buttstädt und Olbersleben
..........................................................................................  0800 2566611

Notrufe für den Bereich der Gemeinde
Allgemeiner Rettungsdienst  .......................................................... 1 12
Polizei:
Polizeinotruf  .....................................................................................  1 10
Polizeiinspektion Sömmerda  ..........................................  0 36 34 / 33 60
Feuerwehr:
Feuerwehrnotruf  ............................................................................... 1 12

Tierheim Sömmerda  ................................................  0 36 34 / 61 10 92
Notruf:  .......................................................................  01 71 / 6 40 85 70
Weißenburg 7, 99610 Sömmerda
www.tierheim-soemmerda.de • info@tierheim-soemmerda.de

Sprechzeiten / Telefon

Gemeinde Buttstädt
Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt

Tel.: (03 63 73) 4 11 10
Fax: (03 63 73) 4 11 90
E-Mail: poststelle@lg-buttstaedt.de

Wegweiser

Bürgermeister der Gemeinde  .....................................................  4 11 11
Leiter Hauptamt/Liegenschaften  .................................................  4 11 09
Sekretariat  ..................................................................................  4 11 10
Personalwesen  ...........................................................................  4 11 13
Einwohnermeldeamt  ...................................................................  4 11 20
Leiterin Kämmerei  ......................................................................  4 11 55
Wohnungsverwaltung  .................................................................  4 11 54
Steuern/Abgaben  .......................................................................  4 11 53
Kommunale Einrichtungen  .........................................................  4 11 54
Leiterin Kasse  .............................................................................  4 11 61
Kasse  ..........................................................................................  4 11 60
Ordnungsamt/Marktwesen  .........................................................  4 11 21
Standesamt/Friedhofsverwaltung  ...............................................  4 11 23
Vollzugsdienstkraft  ......................................................................  4 11 20
Leiter Bauamt  .............................................................................  4 11 41
Bauamt  .......................................................................................  4 11 40
Hoch- und Tiefbau  ......................................................................  4 11 43
Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge  .....................................  4 11 45
Notruf Wohnungsverwaltung bei Havarie  ..................  01 52 58 81 51 00
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Immobilien / Grundstücke / 
 Wohnungsangebote

Veräußerung Gebäude in Buttstädt,  
OT Eßleben-Teutleben

Die Gemeinde Buttstädt schreibt das ehemalige, zweiteilige Feuerwehr-
gebäude im Ortsteil Eßleben-Teutleben, Brunnengasse meistbietend 
zum Verkauf aus.

Grundstücks-/ Gebäudedaten

Eigentümer: Gemeinde Buttstädt
Lage: Brunnengasse, OT Eßleben-Teutleben

Gemarkung Teutleben, Flur 1
Flurstück 590

Grundstücksgröße: 144 m²
Art des Gebäudes: Fachwerkgebäude
Gutachten Verkehrswert: vorhanden, Einsichtnahme möglich
Mindestgebot: 41.000,00 Euro

Die Gemeinde Buttstädt empfiehlt potentiellen Interessenten, sich mit 
der Örtlichkeit des zur Veräußerung vorgesehenen Gebäudes im Zuge 
einer Besichtigung vor Ort vertraut zu machen.

Bitte richten Sie Ihr Gebot schriftlich in einem verschlossenen Umschlag 
an die Gemeinde Buttstädt, Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt bis 
spätestens zum

21.07.2023, 12.00 Uhr.

Der verschlossene Umschlag ist mit folgendem Vermerk zu versehen:
„Bitte nicht öffnen - Gebot Gebäude, Brunnengasse, Ortsteil Eßle-
ben-Teutleben“

Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der Gemeinde Butt-
städt, Herr Nagel unter 036373/41109 in Verbindung.

Buttstädt, den 12.06.2023
Hendrik Blose
Bürgermeister

Veräußerung Gebäude in Buttstädt,  
OT Eßleben-Teutleben

Die Gemeinde Buttstädt schreibt das Gebäude im Ortsteil Eßleben-Teut-
leben, Waldstraße 60 meistbietend zum Verkauf aus.

Grundstücks-/ Gebäudedaten

Eigentümer: Gemeinde Buttstädt
Lage: Waldstraße 60, OT Eßleben-Teutleben

Gemarkung Eßleben, Flur 1
Teilfläche Flurstück 544

Grundstücksgröße: noch zu vermessende Teilfläche von ca. 
270 m²

Art des Gebäudes: Dreigeschossiges, gemischt genutztes Ge-
bäude mit Gaststätte, Saal, Toilettenanbau. 
Das Gebäude ist teilunterkellert.
Das Dachgeschoss ist für Wohnzwecke 
ausgebaut.

Gutachten Verkehrswert: vorhanden, Einsichtnahme möglich
Energieausweis: vorhanden
Mindestgebot: 153.000,00 Euro

Kontakt:
Email: thinka@asb-soemmerda.de
Mobil: 01 72 - 16 01 62 5
Kirchstraße 2, 99628 Buttstädt

Öffnungszeit:

Dienstag 08:00 bis 16:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Gefördert durch den Freistaat Thü-
ringen aus Mitteln der Europäischen 
Sozialfonds Plus

Wichtige Rufnummern

Landratsamt Sömmerda

Postfach 12 15
99601 Sömmerda
Zentrale Bahnhofstraße Telefon:  .................................... (0 36 34) 3 54-0
Rezeption Bahnhofstraße 9  ..............................  Fax: (0 36 34) 3 54-3 94
Zentrale Wielandstraße  ............................................ (0 36 34) 3 54-6 00
Rezeption Wielandstraße 4  ...................................... (0 36 34) 3 54-1 50
www.landkreis-soemmerda.de
E-Mail: pressestelle@lra-soemmerda.de

Ärztebereitschaft / Apotheken

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Anlaufpraxis für alle gehfähigen Patienten in unserer Gemeinde, die 
akut erkrankt sind, ist das Robert-Koch-Krankenhaus GmbH Apolda, 
Tel.: 03644/570, Jenaer Straße 66, 99510 Apolda zu folgenden Zeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag:  ............. von 19.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag ..................................... von 16.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
sowie am 24.12. und 31.12.  ........................... von 09.00 bis 12.00 Uhr
.........................................................................  und 16.00 bis 21.00 Uhr

Vordergründig sollte die Notdienstzentrale in Apolda zur akuten medizini-
schen Versorgung genutzt werden. Notfallhausbesuche sollten lt. Mittei-
lung der kassenärztlichen Vereinigung eine Ausnahme darstellen.
Zusätzlich zum allgemeinen Notdienst ist ein augenärztlicher Notdienst 
in der Praxis des jeweils diensthabenden Arztes eingerichtet. Telefon-
nummern und Anschrift erfahren Sie ebenfalls über das Robert-Koch-
Krankenhaus Apolda, Tel.: 03644/570.
Dringende Hausbesuche sind unter der Hotline des allgemeinen 
Notdienstes 0700 11501000 oder über Rettungsleitstelle Apolda 
03644 50000 anzumelden.
Bei akuter Lebensgefahr gilt die Telefonnummer des Rettungs-
dienstes 112!

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Für Patienten mit akuten Schmerzen steht landesweit die einheitliche 
Telefonnummer:

0180 / 59 08 077 (0,12 EUR pro Minute)
zur Verfügung.
Der Bereitschaftsdienst beginnt für das Wochenende am Freitag um 
18.00 Uhr und endet am Montag, 8.00 Uhr. Für gesetzliche Feiertage 
beginnt der Bereitschaftsdienst um 18.00 Uhr des Vortages und endet 
um 08.00 Uhr des folgenden Tages.
Die geregelten Sprechzeiten während des Notfallvertretungsdienstes 
sind

von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr und
von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Neben der Notdiensttelefonnummer können sich die Patienten auch im In-
ternet über die Notdienstpläne ihrer Region unter www.kzv-thueringen.de 
informieren.

Nacht- und Notdienst der Apotheken
Apothekennotruf: 0800 00 22833

(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

Nähere Informationen dazu
finden Sie unter www. aponet.de oder in Ihrer Apotheke.
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Satzung

über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen  
in der Gemeinde Buttstädt (Marktgebührensatzung)  

vom 12.06.2023

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), der §§ 
1, 2 und 10 ff. des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in 
der jeweils gültigen Fassung und des § 17 der örtlichen Satzung zur Re-
gelung des Marktwesens vom 16.12.2009 hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Buttstädt in der Sitzung vom 12.03.2023 folgende Satzung über 
die Erhebung von Gebühren im Marktwesen beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Standplätze auf den Wochen- und Jahrmärkten 
der Gemeinde Buttstädt sind tägliche oder monatliche Marktstandgelder 
entsprechend der Größe und / oder Art der Standplätze zu entrichten.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, dem der Standplatz zugewiesen wur-
de. Hat tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Person den 
Standplatz inne, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichne-
ten Person als Gesamtschuldner.

§ 3
Höhe der Gebühr

(1) Die Gebührenhöhe richtet sich

a) für Wochen- und Taubenmarkt nach der in Anlage 1 Buchstabe A 
aufgeführten Tarifen

b) für Sondermärkte nach den in der Anlage 1 Buchstabe B und C auf-
geführten Tarifen

(2) Die Gebühren werden als Tages- oder Monatsgebühren erhoben.
(3) Zusammengehörende Verkaufsstände für Eck- und Zwischenplätze 
gelten als eine Einheit.
(4) Vergibt die Gemeinde eine Fläche an einem Tag mehrmals, so wird 
jedes Mal die volle Gebühr erhoben.

§ 4
Auslagen

Die der Gemeinde entstehenden Auslagen für Strom und Wasser, so-
wie der Müllbeseitigung bei Sondermärkten werden nach dem Verursa-
cherprinzip auf die Standplatzinhaber umgelegt. Die Höhe der Auslagen 
richtet sich nach den jeweiligen Bestimmungen in den Gebührentarifen 
der Anlage 1

§ 5
Entstehung, Fälligkeit, Gebührenerstattung

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zuteilung der Marktfläche und 
seiner Einrichtungen bzw. vor Beginn der tatsächlichen Inanspruchnah-
me. Gleichzeitig mit der Entstehung der Abgabenpflicht wird die Gebühr 
fällig.
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann in Ausnahmefällen ganz oder 
teilweise abgesehen werden. Ein Ausnahmefall liegt dann vor, wenn an 
der Nutzung ein herausragendes öffentliches Interesse besteht, d.h. ein 
gemeinnütziger Zweck im Vordergrund steht.
(3) Wird eine auf Zeit genehmigte Nutzung durch den Gebührenschuld-
ner vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
entrichteten Gebühren.
(4) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilig erstattet, wenn die 
Zuweisung aus Gründen aufgehoben wird, die vom Schuldner nicht zu 
vertreten sind. Beträge unter 10,00 € werden nicht erstattet.
(5) Wird die Nutzung dem Gebührenschuldner aus Gründen, die allein 
die Gemeinde Buttstädt zu vertreten hat, ganz oder teilweise unmöglich, 
so wird die Gebühr ganz oder teilweise erstattet.
(6) Wer die für ihn bereit gehaltenen Einrichtungen nicht oder nur teilwei-
se nutzt, hat keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Ermäßigung der 
Gebühr.

§ 6
Aufrechung

Der Gebührenschuldner kann die Gebührenforderung nicht mit einer Ge-
genforderung gegenüber der Gemeinde Buttstädt aufrechnen.

§ 7
Auskunftspflicht

Die Gebühren und Auslagenschuldner sind verpflichtet, den zur Festset-
zung und zur Einziehung bevollmächtigten Personen die zur Bemessung 
der Gebühren und Auslagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu 
zählen insbesondere auch die Größe der Verkaufseinrichtungen und die 
Anschlusswerte bzw. der Verbrauch der betriebenen elektrischen Anla-
gen.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Gebührenpflichtiger oder bei Wahr-
nehmung der Angelegenheiten eines Gebührenpflichtigen leichtfertig

Die Gemeinde Buttstädt empfiehlt potentiellen Interessenten, sich mit 
der Örtlichkeit des zur Veräußerung vorgesehenen Gebäudes im Zuge 
einer Besichtigung vor Ort vertraut zu machen.

Bitte richten Sie Ihr Gebot schriftlich in einem verschlossenen Umschlag 
an die Gemeinde Buttstädt, Großemsener Weg 5, 99628 Buttstädt bis 
spätestens zum

21.07.2023, 12.00 Uhr.

Der verschlossene Umschlag ist mit folgendem Vermerk zu versehen:
„Bitte nicht öffnen - Gebot Gebäude, Waldstraße 60, Ortsteil Eßle-
ben-Teutleben“

Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der Gemeinde Butt-
städt, Herr Nagel unter 036373/41109 in Verbindung.

Buttstädt, den 12.06.2023
Hendrik Blose
Bürgermeister

Amtlicher Teil

Gemeinde  
Buttstädt

Bankverbindung
Bitte verwenden Sie für Ihre Überweisungen an die Gemeinde Butt-
städt (alle Ortschaften) ab sofort folgende Bankverbindung:

Kontoinhaber: Gemeinde Buttstädt

IBAN: DE74 1203 0000 1020 3004 79
BIC: BYLADEM 1001, DKB

IBAN: DE97 8205 1000 0140 0041 14
BIC: HELADEF 1WEM, Sparkasse Mittelthüringen

Denken Sie bitte daran, Ihren Dauerauftrag zu ändern und die Beträ-
ge den neuen Bescheiden anzupassen.
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C) Pferdemarkt (für den Zeitraum von 1-3 Markttagen)
1. Verkaufsstände und Beistelltische
Die Standgebühr für Verkaufsstände und Beistelltische bemisst sich nach 
der Frontlänge pro Meter des Standes / Tisches. Jeder angefangene Me-
ter, wobei der Stand max. 3 m / der Beistelltisch max. 1 m tief sein darf, 
ist aufzurunden und als voller Meter zu berechnen.

Verkaufsstände:
bis 3 Frontmeter: 40,00 € / Markttag
jeder weitere Frontmeter: 13,00 € / Markttag
Beistelltische, Ständer, Zubehör, etc.:
je Frontmeter: 13,00 € / Markttag

Eine Abweichung der bewilligten Standgröße bedarf im Vorfeld der Zu-
stimmung der Markleitung.
Wenn ohne Absprache mit der Marktleitung der Standplatz vergrößert 
wurde, gegenüber der in der Standplatzgenehmigung angegebenen lau-
fenden Meter, verdoppelt sich die Gebühr pro laufenden Frontmeter für 
die zusätzlich in Anspruch genommene Fläche.
2. Fahrgeschäfte/Schausteller
Je laufenden Frontmeter:   27,00 € / Markttag
3. Versorgungsstände
Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Standgebühren der Ver-
kaufsstände zum Pferdemarkt erfolgt auf Grund von festgelegten Zonen 
und Kategorien.

Zone 1 Marktplatz, Roßplatz (Busbahnhof)
Zone 2 Topfmarkt, Michaelisstraße, Rossplatz (ohne Bus-

bahnhof), Windhöfe, Obertorstraße, Samuel-Schrö-
ter-Straße, Stadtgraben, Gartenstraße, Gabelsber-
gerstraße, Ratswaage

Kategorie 1 Bierstände/aufgeklappte Bierwagen: zusammen 
mit möglichen Sitz- oder Stehplätzen mit einer max. 
Größe von 40 qm (Einzelfallentscheidung möglich)

Kategorie 2 spezielle Getränke (z.B.: Weinstand, Bowlestand, 
Schnapsstand, Bar)

Kategorie 3 Brat-, Grillgerichte (z.B.: Bratstrecke, Pfannengerich-
te) und Imbisswagen/-stände (z.B.: Brot, Langos, 
Fisch, Pizza, Hähnchen, Snacks)

Kategorie 4 Süß- und Backwaren (z.B.: Kräppel, Donuts, Eis, 
Waffeln)

In den Zonen 1 und 2 werden entsprechend den Kategorien 1-4 nachfol-
gende Standgelder und Gebühren erhoben:

Zone 1 (Marktplatz und Roßplatz (Busbahnhof))

- Kategorie 1: 828,00 € / Markttag
- Kategorie 2: 414,00 € / Markttag
- Kategorie 3: 331,00 € / Markttag
- Kategorie 4: 207,00 € / Markttag

Zone 2 (Topfmarkt, Michaelisstraße, Rossplatz, Windhöfe, Obertorstra-
ße, Samuel-Schröter-Straße, Stadtgraben, Gartenstraße, Gabelsberger-
straße, Ratswaage)

- Kategorie 1: 472,00 € / Markttag
- Kategorie 2: 236,00 € / Markttag
- Kategorie 3: 188,00 € / Markttag
- Kategorie 4: 118,00 € / Markttag

4. Auslagen für Strom, Wasser und Müllbeseitigung

- 21,00 € / Tag / Anschluss für Lichtstrom bei Versorger (Kategorie 
1-4) und Fahrgeschäften

- 32,00 € / Tag / Anschluss für Kraftstrom bei Versorger (Kategorie 
1-4) und Fahrgeschäften

- 10,00 € / Tag / Anschluss für Lichtstrom bei Verkaufsständen
- 16,00 € / Tag / Anschluss für Kraftstrom bei Verkaufsständen
- 25,00 € für 3 Tage bei Wasserentnahme
- 8,00 € / Tag für Müllbeseitigung

Hinweis:
Die o. g. Satzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Sömmerda an-
gezeigt.
Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmung über

1. persönliche Beteiligung (§ 38 ThürKO) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-

derates (§ 35 ThürKO)

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsa-
che, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber 
der Gemeinde Buttstädt, Großemsener Weg 5, in 99628 Buttstädt gel-
tend gemacht worden ist.

Blose
Bürgermeister

a) über gebührenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht oder

b) die Gemeinde pflichtwidrig über gebührenrechtlich erhebliche Tatsa-
chen in Unkenntnis lässt und dadurch Gebühren verkürzt oder nicht 
gerechtfertigte Gebührenvorteile für sich oder einen anderen erlangt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder
b) den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Gebührener-

hebung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, eine Gebühr zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Gebührenvorteile zu erlangen.

(3) Gemäß § 17 ThürKAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden. Die Ordnungswid-
rigkeit nach Abs. 2 kann gemäß § 18 ThürKAG mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 € belegt werden.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
(2) Gleichzeitig wird die bisherige Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren im Marktwesen der Stadt Buttstädt vom 15.04.2015 in der jeweils 
gültigen Fassung aufgehoben.

Buttstädt, den 23. Juni 2023
Blose
Bürgermeister

-Anlage 1-
Gebührentarif der Gemeinde Buttstädt zur Marktgebührensatzung

Die Standgebühr der Verkaufsstände bemisst sich nach der Frontlänge 
pro Meter des Standes. Jeder angefangene Meter, wobei der Stand max. 
3 m tief sein darf, ist aufzurunden und wird als voller Meter berechnet.

Die Standgebühr beträgt:

A) Wochen- und Taubenmarkt:
1) Verkaufs und Imbissstände:

Tagesgebühr für
bis zu 2 Frontmeter: 7,00 €
bis zu 4 Frontmeter: 15,00 €
bis zu 6 Frontmeter: 23,00 €
jeden weiteren Frontmeter: 3,00 €
Beistelltische, Ständer, Zubehör, etc.:
Tagesgebühr je Frontmeter: 1,00 €

2) Verkaufs und Imbissstände:
Monatsgebühr für

bis zu 2 Frontmeter: 24,00 €
bis zu 4 Frontmeter: 49,00 €
bis zu 6 Frontmeter: 74,00 €
jeden weiteren Frontmeter: 12,00 €
Beistelltische, Ständer, Zubehör, etc.:
Monatsgebühr je Frontmeter: 4,00 €

3) Bei mehreren Markttagen pro Woche wird ein Aufschlag in Höhe von 
75 % der unter 1) festgesetzten Gebühren je weiteren Markttag erhoben.
4) Auslagen:

- Lichtstrom 4,00 € / Tag
- Kraftstrom 6,00 € / Tag
- Wasserentnahme 4,00 € / Tag

B) Jahrmärkte (Frühlingsmarkt, Michaelismarkt, etc.)
1. Tagesgebühr:

Verkaufsstände:
bis zu 2 Frontmeter: 12,00 €
bis zu 4 Frontmeter: 24,00 €
bis zu 6 Frontmeter: 36,00 €
jeden weiteren Frontmeter: 6,00 €
Beistelltische, Ständer, Zubehör, etc.:
je Frontmeter: 6,00 €
Imbissstände:
bis zu 2 Frontmeter: 20,00 €
bis zu 7 Frontmeter: 70,00 €
jeden weiteren Frontmeter: 10,00 €
Getränkestände:
je Stand (max. 30 qm): 210,00 €
2. Abendveranstaltungen
Abendveranstaltungen im Sinne dieser Satzung sind Veranstaltungen mit 
Beginn ab 19.00 Uhr. Bei diesen werden 50 % mehr der unter 1. genann-
ten Gebühren erhoben.
3. Auslagen:

- Lichtstrom 4,00 € / Tag
- Kraftstrom 6,00 € / Tag
- Wasserentnahme 4,00 € / Tag
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Trotz verschiedenster Hürden gelang es einer kleinen Organisations-
gruppe den ersten Pferdemarkt umzusetzen. Auch Lebensmitteleng-
pässe aufgrund der Planwirtschaft wurden bedacht und bereits Wochen 
zuvor benötigte Warenmengen besorgt und eingefroren.

Im Laufe der Jahre wuchs das Organisationsteam zu einem Marktkomi-
tee, die Besucherzahlen erreichten 1988 einen Rekord von 37.000 Gäs-
ten. Mehr und mehr etablierte sich ein sehr gut organisiertes Volksfest, 
das größte im Landkreis Sömmerda.

Erstmals fiel der Pferdemarkt 1990 aufgrund der am gleichen Wochenen-
de stattfindenden Währungsunion aus. Im Jahr 2020 und 2021 hieß der 
Grund dann Corona.

Die Tradition des einstigen Pferdehandels führt der Thüringer Pferde-
markt nicht mehr. Doch kommen Pferdeliebhaber durch Rasseschauen 
und verschiedenste Reitangebote auf ihre Kosten.

Quelle: Peter Koch

Aktion Pferdemarkt-Unterstützer

In der 10. Farbe sind die Pferdemarkt-Unterstützerbändchen erhältlich. 
Drei verfügbare Größen für Kinder, Erwachsene und in XL sind in den 
ortsansässigen Geschäften erhältlich. Am Pferdemarktwochenende 
selbst bieten alle Getränkestützpunkte den Armschmuck an.

Herzlichen Dank für die Unterstützung 
sagt der Förderverein Buttstädt erleben 
e. V.

Programmübersicht

Freitag, 30. Juni 2023
18:00 traditioneller Festumzug, anschließend Eröffnungsparty
20:00 Auswärtsspiel (Roßplatz - an der Ampel)
21:00 RAGGED GLEE

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde  
Buttstädt

39. Thüringer Pferdemarkt in Buttstädt
Liebe Freunde des Thüringer Pferdemarktes,

wir sind bereit für unser geliebtes Traditionsfest. Sie hoffentlich auch! Es 
erwarten uns wieder drei Tage regen Treibens, welche Buttstädts Innen-
stadt ein einzigartiges Flair verleihen.

Im vergangenen Jahr fühlte es sich wie ein Restart des Traditionsfestes 
an. Das Festwochenende selbst übertraf unsere Erwartungen. Schät-
zungsweise 25.000 Besucher folgten unserer Einladung und lebten was 
den Pferdemarkt so einzigartig macht. Details rund um Pferd und Vieh, 
ausgelassene Stimmung, gemütliches Schlendern und Angebote für Je-
dermann führten zu zufriedenen Rückmeldungen und Gesichtern.

Der diesjährige 39. Thüringer Pferdemarkt wird daran anknüpfen. Die 
Straßen und Gassen füllen sich beeindruckend mit Leben und die his-
torische Altstadt verwandelt sich zum Schau- und Handelsplatz mit ver-
schiedensten Attraktionen.

Wie gewohnt vereint der Pferdemarkt in Buttstädt Tradition und Moderne. 
So findet auch in diesem Jahr der Festumzug am Freitag mit anschlie-
ßender Eröffnungsparty auf dem Marktplatz statt. Der Samstag bietet 
Themen rund um das namensgebende Tier. Neben Rasseschau und 
Ponyreiten auf dem Roßplatz bieten auch Verkaufsstände passendes 
Equipment. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr bleiben uns das Kut-
scherfrühstück auf dem Marktplatz und die Beachparty am Nachmittag in 
der Windhöfe treu. Auch die „Themenbereiche“ der Regionalstraße, des 
Kinder- und Familienbereichs und die Genussmeile laden ein. Ähnlich 
wird der Sonntag aufgezogen. Doch hier haben wir noch eine Revanche 
offen. Nach der Wettshow im vergangenen Jahr, welche zu einem Bad 
im Marktbrunnen führte, müssen Pferdemarktmoderator Menne und ich 
dieses Mal punkten.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den zahlreichen haupt- 
und ehrenamtlichen Unterstützern, Sponsoren und Spendern unseres 
Traditionsfestes. Mehr denn je ist deren Beitrag für den Pferdemarkt von 
wichtiger Bedeutung. Es ist kaum in Worte zu fassen, welche Wirkung am 
Fest durch unsere ehrenamtlichen Helfer entsteht.

Lassen Sie uns auch in 2023 drei abwechslungsreiche Tage, abseits vom 
Alltag, erleben. Genießen wir das Fest mit all seinen Facetten. Ein erfolg-
reiches Wochenende bei hoffentlich bestem Wetter wünsche ich allen 
Besuchern und Beteiligten.

Ihr Bürgermeister der Landgemeinde Buttstädt
Hendrik Blose

Ursprung des Pferdemarktes

Aus Polen und Ungarn wurde das Vieh in Richtung Westen getrieben. In 
„Budstadt“ angekommen erfolgte hier der Verkauf der Tiere. Im Jahr 1428 
wird die Stadt erstmals in einem amtlichen Schreiben erwähnt. Zu dieser 
Zeit prägen vor allem Ochsenmärkte das Markttreiben und verhalfen mit 
2 Pfennig pro Rind zu einer gut gefüllten Stadtkasse.

Doch ließ im 17. Jahrhundert die Nachfrage nach Schlachtvieh nach und 
das Angebot stellte sich auf Pferde um. Im Jahre 1637 fand dann der 
erste Pferdemarkt statt.

Der 2. Weltkrieg beendete die Ära der Pferdemärkte für viele Jahre.

Wenn ein „Pferdeliebhaber“ einen „alten Buttstädter“ fragt, ob man den 
Pferdemarkt wieder ins Leben rufen kann, dann ist das Ergebnis be-
kannt: Pferdemarkt im Jahr 1982. 
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Diese vereinen Elemente aus Renaissance, Klassizismus, Romantik und 
Biedermeier. Während der Demontage einer Gräbertafel für Restaurati-
onsarbeiten entdeckte man im vergangenen Jahr einen in Deutschland 
einzigartig erhaltenen bunten Grabstein. Damals war der Tod also bunt. 
Details erfahren die Besucher auf dem Camposanto persönlich.

Polizeivortrag - Rentnerfallen
Am 27.04.2023 fand im Bürgerhaus Olbersleben ein Polizeivortrag zum 
Thema Betrugsmaschen, Enkeltrick per SMS oder WhatsApp statt. Viele 
interessierte Bürger waren vor Ort und wurden durch den Polizeibeamten 
Herrn Ralf Putsche informiert und eindringlich gewarnt.
Wir bedanken uns herzlichst beim Heimatverein Olbersleben für die gute 
Bewirtung und Herrn Ralf Putsche für die vielen interessanten Informa-
tionen.

Seniorenbetreuung
Anja Heise und Briska Jorcke

Ein besonderer Tag für die Senioren der 
Landgemeinde in Olbersleben
Am 31.05.2023 trafen sich alle interressierten Junggebliebenen zur 
„Kutschfahrt ins Grüne“.
Bei Kaffee und Kuchen und einem tollen Programm der Kita Olbersleben 
sind alle auf ihre Kosten gekommen und hatten sehr viel Spaß.
Ein großes Dankeschön an den Kita-Förderverein für den leckeren 
selbstgebackenen Kuchen und nicht zu vergessen Herr Palesche der die 
Fahrt ins Grüne zum Erlebnis werden lies.

Ihre Seniorenbetreung
Anja Heise und Briska Jorcke

EUTB® Blinden- und 
Sehbehindertenverband Thüringen

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in Buttstädt

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützt und 
berät alle Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte 
Menschen, aber auch deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur 
Rehabilitation und Teilhabe.
Die Berater*innen der EUTB®-Angebote beraten ergänzend zu den be-
reits existierenden Beratungsangeboten der Leistungsträger und Leis-
tungserbringer. Weder ersetzt die EUTB® deren Beratung, noch soll sie 
Beratungs- und Betreuungsaufgaben von diesen übernehmen.

Hinweis: Rechtsberatung wird nicht durchgeführt. Auch eine Begleitung 
im Widerspruchs- oder Klageverfahren kann nicht geleistet werden.

Öffnungszeiten
Jeden zweiten Mittwoch im Monat von 09:30 bis 12:30 Uhr / Raum (?)
(Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen)

Samstag, 1. Juli 2023
9 -15 Uhr Rasseschau (Roßplatz)
10:00 Kutscherfrühstück mit Adi Rückewold
ab 10 Uhr kostenfreies Ponyreiten für Kinder (Roßplatz)
10:00 The Buskers (Roßplatz - an der Ampel)
11:00 Dmützen (Windhöfe)
11:00 Vorstellung der Pferderassen und Rinder (Roßplatz)
14:00 Mini-Maxi-Talente-Show
16:00 Beachparty (Windhöfe)
16:30 2Takt
20:00 Ingo Live (Roßplatz - an der Ampel)
20:30 SWAGGER
Sonntag, 2. Juli 2023
9 -15 Uhr Rasseschau (Roßplatz)
10:00 Gottesdienst
ab 10 Uhr kostenfreie Kutschfahrten und Ponyreiten für Kinder 

(Roßplatz)
10:00 Easy Rider (Roßplatz - an der Ampel)
11:00 Schalmeienorchester Artern
11:00 Vorstellung der Pferderassen und Rinder (Roßplatz)
11:00 BumbleBee-Blues-Band (Windhöfe)
14:00 Wettshow 2.0 - jetzt aber richtig!
17:00 L²
20:00 ANTITOXIN

Öffnungszeiten Kirche und Camposanto
Kirche: Sa + So 10 - 16 Uhr| Camposanto: Sa 13 - 16 Uhr / So 10 - 16 Uhr

Buttstädt meets Beach

Blues am Vormittag und Beachparty am Nachmittag ist die Devise für die 
Windhöfe. Und ja, es wird wieder einen Strandbereich mitten im Innen-
stadtbereich geben, welcher mit passenden Getränken und Klängen zum 
Verweilen einlädt. Abgerundet wird die Windhöfe mit einem Kinder- und 
Familienbereich mit verschiedensten Angeboten.

Kirche und Camposanto öffnen die Türen

Von weitem ist sie zu sehen und zählt definitiv zu den Symbolen für Butt-
städt: die St. Michaeliskirche im Stadtkern Buttstädts. Benannt nach dem 
Erzengel Michael öffnet die über 400 Jahre alte Kirche auch zum Pferde-
markt ihre Türen. Am Samstag und Sonntag können der imposante Altar, 
die Orgel, die künstlerisch bemerkenswerten Deckenmalereien bestaunt 
und der „Apostelblick“ in der Zeit von 10 - 16 Uhr besichtigt und getestet 
werden. Außerdem hält der Samstagnachmittag um 15 Uhr ein Konzert 
des Kinderchors mit dem 9-Uhr-Chor bereit.

Der einstige BuGa-Außenstandort Camposanto lädt ebenfalls zu einem 
Besuch ein. So ist das Gottesackertor am Samstag in der Zeit von 13 - 16 
Uhr und am Sonntag von 10 - 16 Uhr geöffnet. Seit Mitte Juni stellt das 
Gottesacker eine Fotoausstellung mit knapp 100 Jahre alten Impressio-
nen aus. Zahlreiche Motive sind aus Buttstädt, aber auch aus den Ort-
schaften der Umgebung.

Die umsäumenden Arkaden mit den 101 erhaltenen Grabsteinen auf der 
Freifläche und 40 Grabsteintafeln unter den Überdachungen schenken 
dem Gottesacker seine Einzigartigkeit. 



Amtsblatt der Gemeinde Buttstädt T Nr. 4/23.06.2023 - 8 -

Am 10. Juni 2023 werden die Vereinsmitglieder die Bilder wieder aufstel-
len. Diese können dann ab dem 11. Juni bis zum 8. Juli 2023 besichtigt 
werden. Der Förderverein hofft, dass deswegen zum Pferdemarkt auch 
viele Gäste den Weg zum Camposanto finden werden.

Danach wird das Gelände frei gemacht für das „Festival Camposanto“, 
welches in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet. Auch in die-
sem Jahr wird dort wieder über drei Wochenenden ein abwechslungs-
reiches Programm, bestehend aus Theater, Kabarett und Stummfilm 
geboten. Alle Infos zu den Veranstaltungen des Festivals sind auf der 
Homepage https://festival-camposanto.de/ zu finden.

Neben der Fotoausstellung organisiert der Förderverein des alten Fried-
hofs auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Veranstaltungen, wie 
beispielsweise eine Dichterlesung mit Musik. Diese findet bereits am 
Freitag, dem 16. Juni 2023 um 19.00 Uhr statt.

Diesmal erzählt Romina Nikoli in weitschwingenden Versen von der Ver-
wurzelung der Menschen mit einer Landschaft, vom sprichwörtlichen 
„Unterholz“ ihrer Herkunft aus dem südlichsten Zipfel Thüringens.

Dazu wird der Weimarer Klangkünstler Kay Kalytta versuchen, im Ge-
gensatz zu ständiger Klangberieselung in unserer Zeit, die Stille hörbar 
zu machen.

Alle Termine der diesjährigen Veranstaltungen sind im Netz unter 
http://www.alter-friedhof-buttstaedt.de/veranstaltungen nachzulesen.

Olaf Bauer

Jul 23 Mittwoch, 12. Juli 2023
Aug 23 Mittwoch, 9. August 2023
Sep 23 Mittwoch, 13. September 2023
Okt 23 Mittwoch, 11. Oktober 2023
Nov 23 Mittwoch, 8. November 2023
Dez 23 Mittwoch, 13. Dezember 2023
Jan 24 Mittwoch, 10. Januar 2024
Feb 24 Mittwoch, 14. Februar 2024
Mrz 24 Mittwoch, 13. März 2024
Apr 24 Mittwoch, 10. April 2024
Mai 24 Mittwoch, 8. Mai 2024
Jun 24 Mittwoch, 12. Juni 2024
Jul 24 Mittwoch, 10. Juli 2024
Aug 24 Mittwoch, 14. August 2024
Sep 24 Mittwoch, 11. September 2024
Okt 24 Mittwoch, 9. Oktober 2024
Nov 24 Mittwoch, 13. November 2024
Dez 24 Mittwoch, 11. Dezember 2024

EUTB® Blinden- und Sehbehindertenverband 
Thüringen
Andreas Böhme
Koordinierender Teilhabeberater
Tel.: 03634 3167330
Mobil: 01525 8521260
Website: www.eutb-thueringen.de

E-Mail: a.boehme@bsvt.org 

Alte Buttstädter Stadtansichten auf dem Camposanto
Im Jahr 2021 war der Buttstädter Camposanto, einer von mehr als 20 
Außenstandorten der Erfurter BUGA. Zahlreiche Veranstaltungen lockten 
in diesem Jahr tausende Besucher auf den historischen Friedhof.

Eine Veranstaltung, welche die Besucher besonders begeisterte war 
eine Ausstellung von mehr als 60 Fotoreproduktionen des Buttstädter 
Fotografen Lothar Busch, in der beeindruckende Schwarzweißbilder aus 
mehr als 40 Jahren Buttstädter Stadtgeschichte zeigte.

Der Förderverein des Buttstädter Camposanto hat sich aufgrund des un-
erwartet großen Erfolges der Ausstellung und vieler Bitten um Wiederho-
lung dazu entschlossen, die Fotos in diesem Jahr für etwa vier Wochen 
noch einmal zu zeigen.
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Lernen mal ganz anders
Am 15. Mai 2023 besuchten die Schüler der Klasse 2a & 2b der So-
phienschule, im Rahmen des Sachkundeunterrichtes, die Freiwillige Feu-
erwehr in Buttstädt.

Herr Stefan Schindler erwartete uns bereits. Er begrüßte uns freundlich 
und führte uns zuerst in den Versammlungsraum. Dann zeigte er uns den 
Schulungsraum der Jugendfeuerwehr. Auf einigen Fotos erkannten wir 
viele Mitschüler aus den 3. und 4. Klassen unserer Grundschule.

Danach führte er uns in die Umkleideräume. Wir erfuhren, was ein Feu-
erwehrmann oder -frau alles zum Einsatz anziehen muss und stellten 
fest, dass es viele Sachen sind, die sehr schwer sind. Nun ging es zu den 
Fahrzeugen. Herr Schindler zeigte und erklärte uns, welche wichtigen 
Werkzeuge auf den Feuerwehrautos verstaut sind. Wir erfuhren, wie viele 
verschiedene Spritzen es gibt und wie man sie richtig halten sollte.

Es war ein sehr interessanter Unterrichtsgang.

Wir möchten uns noch einmal recht herzlich bei Herrn Stefan Schindler 
bedanken.

Die Schüler und Lehrerinnen der Klasse 2a/b der Sophienschule Butt-
städt

Ortschaft Buttstädt

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Hendrik Blose
Buttstädt, Rathaus, Marktplatz 1
dienstags  ...................................................  von 16.00 bis 18.00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat  .......................  von 09.00 bis 11.00 Uhr

Tel.: 03 63 73 / 4 11 10

Buttstädt

Wohnungsverwaltung

99628 Buttstädt Großemsener Weg 5
Telefon:  ..........................................................................  036373 / 41155
Fax:  ................................................................................  036373 / 41159

Marktwesen

99628 Buttstädt Großemsener Weg 5
Telefon:  ..........................................................................  036373 / 41121
oder  ...............................................................................  036373 / 41120
Fax:  ................................................................................  036373 / 41129

Die Sprechzeiten von Wohnungsverwaltung und Marktwesen sind mit 
den Sprechzeiten der Gemeinde Buttstädt identisch.
Notruf Wohnungsverwaltung
in Havariefällen:  ...........................................................  0152 58815100

Bücherei

Tel.:  ................................................................................  0177 / 8232988
Achtung neue Öffnungszeiten:

montags 16.00 bis 18.00 Uhr

Freibad Buttstädt

Telefonisch zu erreichen:  .................................................  0172 7087252
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Ortschaft Ellersleben

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
 Herr Michael Matschuck
Ellersleben, Dorfgemeinschaftshaus
Dorfstr. 101
montags  .....................................................  von 17.00 bis 18.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung.

Tel.: 0175 / 247 59 40

Ortschaft EßlebenTeutleben

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Ralph Tränkner
Eßleben-Teutleben
Buttstädter Str. 49
Eßleben
Dorfgemeinschaftshaus, Waldstraße 60
dienstags von  ................................................... 18.30 bis 19.00 Uhr
Teutleben
Dorfgemeinschaftshaus, Buttstädter Str. 49
dienstags von  ................................................... 17.30 bis 18.15 Uhr
Darüber hinaus können unter folgender Telefonnummer
Termine vereinbart werden:
01 76 / 10 56 70 68 od. 0 3 63 73 / 4 11 10

Ortschaft Großbrembach

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Rolf Vinup
Großbrembach, Obermarkt 185 b
dienstags  ...................................................  von 16.00 bis 17.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Tel.: 03 63 73 / 4 11 10 od. 0174/ 319 18 00

Öffnungszeiten Bücherei Großbrembach
donnerstags 16.00 bis 18.00 Uhr
im Mehrzweckraum im Ratskeller

Ortschaft Guthmannshausen

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn David Heller
Guthmannshausen, Kulturhaus, Hauptstr. 101
donnerstags  ...............................................  von 17.00 bis 18.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung.

Tel. 03 63 73 / 4 11 10
oder 01 72 / 9 25 73 53

Besuch beim Imker und seinen Bienen
Die Klassen 2a und 2b der Buttstädter Grundschule gingen mit Herrn 
Müller (Imker aus Buttstädt) in seinen Garten. Dort hält er viele Bienen-
völker und besitzt eine Zucht. Herr Müller erklärte uns, wie wir uns verhal-
ten sollen. Die Bienen sind nicht böse, aber wenn man um sich schlägt, 
stechen sie zu. Die ersten Bienen waren die Kundschafter. Sie kamen 
auch echt nahe. Doch alle blieben standhaft, sodass die Kundschafterin-
nen schnell wieder wegflogen. Herr Müller zeigte und erzählte uns von 
der Bienenkönigin, den Drohnen und Arbeiterinnen. Er erklärte, wie die 
Bienen die Waben bauen und die Königin erstaunliche 2000 Eier am Tag 
in die Waben legt. Nach kurzer Zeit entwickeln sich daraus Larven. Die 
Arbeiterinnen sammeln Pollen und Nektar, kümmern sich um die Larven, 
machen Wachs, bauen die Waben, halten den Bienenstock sauber und 
verteidigen ihn. Die Bienen können sich auch verständigen. Sie machen 
den Bienentanz. So erfahren alle Arbeiterinnen, wo es viel Nahrung gibt. 
Vielen Kindern imponierte die Bienenkönigin mit ihrem leuchtenden Mar-
kierungspunkt auf dem Rücken. Herr Müller zeigte die frischen Waben 
mit dem leckeren Honig. Fast alle Kinder naschten davon und waren be-
geistert. Wir möchten uns ganz herzlich bei Herrn Müller bedanken und 
wünschen ihm noch weiterhin viel Spaß und jede Menge leckeren Honig.

Die Lehrerinnen, die Klassen 2a und 2b und die Schulbegleiterinnen
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Nicht nur die Kinder der Klassen 1-4 zeigten ihre besten Leistungen im 
Weitsprung, beim 50-Meter-Lauf und im Ballweitwurf, sondern auch die 
zukünftigen Schulanfänger aus den drei Kindergärten von Guthmanns-
hausen, Mannstedt und Olbersleben. Sie folgten gern unserer Einla-
dung, absolvierten ebenso alle drei Stationen und freuten sich nach dem 
Schnuppertag im Mai nun auch schon einmal beim Sportfest dabei sein 
zu können.

Was natürlich nicht fehlen darf, wenn sportliche Leistungen erbracht wer-
den sollen, ist eine gute Erwärmung. Schließlich sollen ja auch Verlet-
zungen vermieden werden. Diese Erwärmung leitete Herr Jerzembski an 
und begleitete die Kinder an diesem Tag auch noch weiter, z. B. an der 
Weitsprunganlage. Genauso wie unser Schulelternsprecher Herr Mat-
schuck tatkräftig den reibungslosen Ablauf beim Weitsprung und die Kol-
legin Frau Metze dort unterstützte. Auch beim 50-Meter-Lauf gab es für 
unsere Sportlehrerin Frau Heller elterliche Hilfe. Frau Bochynek sorgte 
für einen fairen Start mit dem Kommando „Auf die Plätze, fertig, los!“. Auf 
dem Sportplatz erwarteten Herr Bauer und Frau Meiselbach die Kinder 
zum Ballweitwurf.
Als alle Kinder alle Stationen absolviert hatten, war die Rutsche aus der 
1. Hortetage auf den Schulhof hinunter ein erstes Highlight.

Dann versammelten sich alle, um den Tanz der Mädchen aus der 4. Klas-
se mit tosendem Beifall und den Rufen nach Zugabe zu feiern. Nun war 
es Zeit für eine kleine Abkühlung bzw. Erfrischung und es gab für alle He-
xeneis von der Kloßwelt Heichelheim. Wir bedanken uns für diese groß-
zügige Spende. Anschließend verabschiedeten sich unsere zukünftigen 
Schulanfänger.
Nicht zu vergessen und aus Sicht der Kinder unbedingt erwähnenswert 
war der leckere, selbstgebackene Kuchen von der Mutti Katharina Heller. 
Dieser trug zur Stärkung vor der großen Wasserschlacht bei wie auch 
die Getränke, die Herr Schmidt an der Trinkbar für die durstigen Kämpfer 
ausschenkte.

Neues aus der Grundschule „Im Grünen“

Skipping Hearts - Seilspringen macht Schule

Am 6. Juni 2023 führte Frau Kathrin Heil aus Jena in Vertretung der 
Deutschen Herzstiftung an unserer Schule das Projekt „Skipping Hearts“ 
durch. 25 Kinder aus Klasse zwei bis vier kamen bei diesem Projekt nicht 
nur ins Schwitzen, sondern auch ins Staunen. Toll, was man und wie 
man mit verschiedenen Seilen springen kann, ob alleine oder mit Partner. 
Wichtig ist die regelmäßige Bewegung, dazu spornt diese Aktion an, die 
allen großen Spaß gemacht hat. Auch die Zuschauer waren begeistert 
von der einstudierten Choreographie und wer wollte, durfte sich selbst 
ausprobieren. Ein herzliches Dankeschön an Frau Heil und die Herzstif-
tung, die uns ein Materialpaket für die Schule gesponsert hat.

Gabi Heller
Sportlehrerin der GS Guthmannshausen

Ein unvergesslicher Kindertag
In der Grundschule im Grünen in Guthmannshausen begann der Kinder-
tag gleich frühmorgens mit dem alljährlichen Sportfest. Nach der Eröff-
nung durch die Schulleiterin Frau Meiselbach und die Sportlehrerin Frau 
Heller mit einem einfachen „Sport frei!“ ging es los. 
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Ortschaft Hardisleben

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Jan Kämmer
Hardisleben, Gottlob-König-Straße 29
donnerstags  ...................................................... 17.00 bis 18.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Tel.: 0162 7901403

Ortschaft Kleinbrembach

Sprechzeiten der Ortschaftsbürgermeisterin,  
Frau Beate Raube
Kleinbrembach, An der Waage 7
montags  ............................................................ 16.30 bis 18.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Telefon 0173 / 7 82 82 21 od. 03 63 73 / 4 11 10
Fax 9 75 42

Ortschaft Mannstedt

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn René Langer
Mannstedt, Bürgerzentrum, Lindenstraße 104
dienstags  ...................................................  von 18.30 bis 19.30 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Tel.: 03 63 73 / 4 11 10
oder 01 74 / 2 40 56 51

Ortschaft Olbersleben

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Lars Pekarek
Olbersleben, Schänkplatz 201
montags  ......................................................von 18.00 bis 19.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Tel.: 03 63 73 / 4 11 10
oder 03 63 72 / 9 03 09

Ortschaft Rudersdorf

Sprechzeiten des Ortschaftsbürgermeisters, 
Herrn Dirk Schauroth
Rudersdorf, Willerstedter Str. 62 a
donnerstags  ...............................................  von 17.00 bis 18.00 Uhr
und darüber hinaus nach Vereinbarung

Tel.: 03 63 73 / 4 11 10

Das Wetter lud einfach dazu ein, nach der sportlichen Betätigung noch 
ein Spielfest zu veranstalten. Also hatten die Kinder Wasserpistolen und 
Wasserbomben sowie Wechselsachen mitgebracht und dann blieb nie-
mand trocken, der bei der Schlacht mitmachen wollte. Doch auch die 
Zuschauer, die tatsächlich trocken blieben, hatten einen riesigen Spaß 
dabei. Zu allem Überdruss stand auch noch eine Hüpfburg auf dem 
Schulgelände, die Familie Ramsch zur Verfügung gestellt hatte und wo-
rauf Frau Hallbauer unter anderem ein wachsames Auge hatte, damit 
keinem etwas passiert.

Also Langeweile stand an diesem Tag jedenfalls nicht auf dem Pro-
gramm. Auch nicht am Nachmittag, denn nach dem Mittagessen ging es 
im Hort noch weiter mit der Kindertagsfeier. Es gab Freilandschach, Bas-
telangebote, die Kinder konnten sich schminken lassen und ein Hinder-
nisparcour konnte absolviert werden. Manch ein Kind wollte an diesem 
Donnerstag gar nicht nach Hause.

An dieser Stelle sagen wir noch einmal ein herzliches Dankeschön an 
alle im Text erwähnten Eltern für die genannte Hilfe und Unterstützung, 
sowie an den Hausmeister, alle Lehrer und Erzieher, die zum Gelingen 
beigetragen haben.

D. Haufe, Lehrerin
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Feuerwehrfest in Rudersdorf
Anlässlich des 30 jährigen Bestehens unseres Gerätehauses veranstal-
teten wir als Freiwillige Feuerwehr Rudersdorf am 03.06.2023 einen Tag 
der offenen Tür. Bei bestem Wetter begrüßten wir zum Mittag die ersten 
Gäste und verköstigten diese mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone.
Neben einigen Ehrungen unserer Kameraden fanden auch Vorführungen 
der Feuerwehren Buttstädt und Willerstedt sowie der Jugendfeuerwehr 
Buttsädt statt. Zum Kaffee versorgten wir unsere Besucher mit köstlichen 
Kuchen unserer Backfrauen. Unsere kleinen Gäste konnten sich auf ei-
ner Hüpfeburg austoben.
Den Höhepunkt des Abends bot das Schalmeienorchester Artern, wel-
ches mit ihren wunderbaren Klängen und mitreißenden Melodien die 
Menge begeisterte und zum Tanzen animierte. Es war mit Sicherheit nicht 
das letzte Mal, dass wir das Orchester in Rudersdorf begrüßen durften.
Anschließend brannte der Rost. Den Abend ließen wir dann bei ausge-
lassener Stimmung und guter Musik ausklingen.
Wir haben uns ungemein über die zahlreichen Besucher aus Ruders-
dorf und der Umgebung gefreut und möchten uns in diesem Rahmen bei 
unseren Gästen, den teilnehmenden Feuerwehren, dem Schalmeienor-
chester Artern sowie bei dem Dorfclub Rudersdorf für sein bedachtes 
Geschenk bedanken.

Immer Gut Schlauch wünschen die Kameraden  
der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf

Erster Arbeitseinsatz in Rudersdorf erfolgreich!
Am 20.05.2023 trafen wir uns bereits morgens um 8:00 Uhr zu dem ers-
ten Arbeitseinsatz in Rudersdorf. Nach Einteilung der Arbeitsgruppen 
ging es auch schon direkt los.

Der Bushaltestelle wurde das braune Gewand ausgezogen und die mit 
Graffiti beschmierten Bretter wurden entfernt. Dank neuem Anstrich er-
strahlt sie nun in einem freundlichen hellgrau. Die Bretter der Rückseite 
wurden ausgetauscht, die Dachrinne gerichtet sowie die Sitzbretter ab-
geschliffen und gestrichen.

Die Waldschenke im Ried war auch schon sehr wackelig auf den Beinen. 
Es wurden also Balken und Querstreben ausgetauscht und die Bank-
bretter neu gestrichen. Die Schenke bekam zudem einen neuen Standort 
direkt am Radweg.

Die Brigade, die für den Sportplatz zuständig war, schnitt das hohe Gras 
rechts und links des Spielfeldes. Auch die Doppelbänke bekamen einen 
neuen Anstrich verpasst.

Die fest installierten Bänke am Teich und rund um den Sportplatz waren 
zum Sitzen schon nicht mehr tauglich. Diese wurden bereits im Vorfeld 
demontiert, geschliffen, neu gestrichen und zum Arbeitseinsatz wieder 
montiert. Nun laden sie wieder zum Verweilen ein. Rund um unseren 
Teich haben wir zudem Büsche verschnitten und das Unkraut entfernt.

Der Gedenkstein im Ried wurde von uns freigeschnitten, außerdem ha-
ben wir alte Papierkörbe eingesammelt und neue ausgefahren. Diverse 
Bänke wurden rund um das Dorf aufgestellt. An der FFW montierten wir 
Schwalbenbleche und auf dem Gemeindehof wurde ebenfalls etwas Ord-
nung geschaffen.

Auch Innenarbeiten waren von Nöten. In der FFW und in der Gaststätte 
wurden dementsprechend neue Waschbecken angebracht.

Das Wetter war uns an diesem Tag wohl gesonnen. Alle Helfer hatten 
ordentlich bis zum Mittag zu tun. Erbsensuppe und Bockwurst stärkten 
alle und dann ging es nochmal für eins zwei Stündchen weiter, um die 
Arbeiten abzuschließen.
Nach getaner Arbeit gab es selbstverständlich noch das verdiente Feier-
abendsbierchen. Mit Fußball und guten Gesprächen ließen wir den Tag 
gemeinsam ausklingen.

Dass der Arbeitseinsatz so reibungslos stattfinden konnte, ist letztlich 
auch dem Einsatz tatkräftiger Leute zu verdanken, die bereits in den  
2 Wochen zuvor sehr gute Vorarbeiten geleistet haben.

Alles in allem war es ein sehr erfolgreicher Tag.
Mit immerhin 18 Helferlein haben wir gemeinsam sehr viel geschafft. Der 
erste Arbeitseinsatz in Rudersdorf war somit ein voller Erfolg.

Der Ortschaftsrat bedankt sich recht herzlich bei allen fleißigen Bienchen 
für den tatkräftigen Einsatz und das Engagement. Auch der Landgemein-
de Buttstädt sowie der Agrargenossenschaft Pfiffelbach danken wir für 
das zur Verfügung stellen schwerer Gerätschaften.

Gern möchten wir auch in Zukunft solche Arbeitseinsätze jährlich durch-
führen, um die Wohlfühlzone Rudersdorf zu erhalten und zu pflegen.
Es war ein toller Tag und es hat Spaß gemacht.

Liebe Grüße Corina Schankat
im Namen des Ortschaftsrates
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Ihre Berater vor Ort in Sömmerda ...

Tel.: 03634 3198641
e.koeppe@wittich-langewiesen.de

Tel.: 0152 59428561  
s.fricke@wittich-langewiesen.de

Eckhardt Köppe (Büroleiter) Sybille Fricke (Medienberaterin)
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VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entschei-
dung beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie rechts angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur 
solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. 
Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz ¥ nden Sie unter www.hawesko.de service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches 
Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 
Amtsgericht Hamburg, USt-Identi¥ kationsnr: DE 25 00 25 694.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1105888

Portugals frischer 
Vinho Verde

Vom besten Erzeuger Portugals MUNDUS VINI 2022

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 99,80 nur €49904990

SIE SPAREN

50%


